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ZZZ goes www
arrestpraxis.ch – Fokussierte Recherche  
zu Art. 271–281 SchKG

Im Frühjahr 2003 entstand die Idee, Know-how im Arrest-
recht zu bündeln und auf einer Plattform öffentlich zu-
gänglich zu machen. Die Entwicklung von juristischen 
Datenbanken befand sich noch in den Kinderschuhen. Es 
existierten Textausgaben des SchKG mit Hinweisen auf Ge-
richtsentscheide, SchKG-Kommentare und Lehrbücher so-
wie juristische Aufsätze. 

arrestpraxis.ch1 ist als Know-how-Datenbank konzi-
piert und betrifft primär das Arrestrecht gemäss Art. 271−281 
SchKG. Oberstes Ziel war es, mit möglichst wenigen Klicks 
zum gesuchten Resultat zu kommen. «Wohlfühl-Intros» mit 
Sonnenuntergängen oder Stadtansichten, die vor 20 Jahren 
auf Webseiten von Anwaltsfirmen verbreitet waren, wur-
den damals und werden heute konsequent weggelassen. 
Auch die Diskussion darüber, ob Know-how überhaupt öf-
fentlich gemacht werden soll, mutet heute, im Zeitalter von 
optimierten Suchmaschinen und künstlicher Intelligenz, 
seltsam an. Seit ihrer Entstehung ist die Datenbank arrest-
praxis.ch für alle Benutzer kosten- und werbefrei.2

1 Die Datenbank kann auch über www.sequestre.ch, www.sequestro.ch 
und www.attachment.ch abgerufen werden.

2 Die Anwaltskanzlei VISCHER AG bezahlt die Kosten.

Drei Grund-Funktionen

Unter Gesetze sind per Link «alle»3 Rechtsgrundlagen direkt 
abrufbar, die Arrestfälle betreffen können. Die Rechtsgrund-
lagen sind wiederum unterteilt in eidgenössische4 und kan-
tonale5 Gesetze, Staatsverträge,6 Verordnungen,7 Kreis-
schreiben und ähnliches, sowie die Bundesverfassung8. 

3 arrestpraxis.ch wird regelmässig ergänzt. Eine Garantie, dass «alle» Grund-
lagen erfasst sind, wird nicht abgegeben. 

4 Die Rechtsgrundlage für die meisten Arreste ist Art. 271-281 SchKG.
5 Eidgenössische und kantonale Steuergesetze können Rechtsgrundlagen 

für Sicherstellungsverfügungen der Steuerämter enthalten, die gericht-
lichen Arrestbefehlen entsprechen.

6 Die wichtigsten Staatsverträge sind das Übereinkommen über die ge-
richtliche Zuständigkeit und  die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, 
LugÜ; SR 0.275.12) sowie das Übereinkommen  über die Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (New Yorker Überein-
kommen, NYÜ; SR 0.277.12).

7 Die wichtigste Verordnung ist die Gebührenverordnung zum Bundesge-
setz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35), eine 
weitere die Verordnung  des Bundesgerichts über die Zwangsverwer-
tung von Grundstücken (VZG; SR 281.42).

8 Gemäss einer Pressemitteilung des eidgenössischen Departementes für 
auswärtige Angelegenheiten vom 16. November 2005 beschloss der Bun-
desrat, dass die Kulturgüter aus der Kunstsammlung des russischen Na-
tionalmuseums Puschkin in Moskau, die von einem Walliser Gericht 
gestützt auf ein Urteil arrestiert worden waren, die Schweiz verlassen 
durften. Der Bundesrat stützte sich bei diesem Beschluss auf Notrecht ge-
mäss Art. 184 Absatz 3 BV, wonach er die notwendigen Massnahmen zum 
Schutz nationaler Interessen treffen kann. Internet: https://www.admin.
ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-21834.html 
(Abruf 7.9.2023).

Vor 20 Jahren entstand die Idee für arrestpraxis.ch.
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